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gltfte, (J^eifterblaS®!

gür ben ©erimeterprogeß nadt) bem neuen @nt*

warf gilt, baß ber Koftenoerteiler fomohl, mte bie fdjon
oor bem ©aubeghm erfolgte, ©erimeterumgrengung roäh«
renb ber luflagefrift für ben Kofienoetteiler unb bie
Stbredfjnung an eine in jebem einzelnen gafie nom ©e-
glerunggrat p ernennende ©djjäipnggfomraiffxon wetter
gegogen werben fann. ®emnach ift bag ©erimeteroer«
fahren ntcïjt meîjr, mie heute, in gwei seitlich geteilte unb
oor oerfcJjiebenen 3nftangen, bem ©egierunggrat unb
bem orbentlidjen Stifter, burchguführenbe ©erfahren ge-
trennt. ®ie gleite ©cljä^unggfommiffion beurteilt bie
Sur gleiten Seit gu er^ebenben ©InfpradEjen gegen bie
Umgrenjung unb bie Kofienoerteilung. llnb gwat faßt
bie Kommiffxon ihr Urteil nadg freiem ©rmeffen. Sie ift
alfo nidjjt an bie Anträge ber Parteien gebunben; eS

gilt bie Offtgial« unb nid)! bie ©erhcmblunggmajime.
®te Kommiffton ift ingbefonbere audfj befugt, fomohl ben
Umgrengunggplan, al§ auch ben Koftenoerteiler t)tnfic^t=
Itch folder ©runbfiüdte, begügltch benen feine ©infpra^e
erhoben mürben, abjuänbern, fofern burets bie ©rlebigung
oon ©Infprachen für btefe ©runbfiücfe Unbißigfetien eut--

ftunben. Sluf btefe ©Seife ift auch ber ©egierunggrat
fdfion bisher bei ber ©rlebigung oon ©erimeterfurfen
»erfahren. @§ mar bieg notmenbig, menn nicht unbißtge
unb unter Umftänben gerabegu unfinnige ©rgebniffe für
ben abgeünberten ©erimeter fidSj ergeben foßten. |)in--
jicïjtltdj be§ Koftenoerteilerg foß bie Kommiffion oeredE)«

tigt fein, unter Umftänben auch ©ingelne — nicht mte

bigler, nur ben gefamten übrigen perimeter — mit ber
bem Kläger pgeftanbenen ©rmäßigung p belaften. 3m
heutigen ©erimeterprogefi fann nach gerichtlicher ©rajig
nur auf ijerabfetpng beg eigenen Inteilg, nicht aber auf
©ermehrung beg Slnteilg eineg befiimmten anbern ©eti«
meterpflichtigen geflagt roerben. ®iefe ©rajiS ift eut»

fdfjteben su eng. ©g foßen auch bie ©etreffntffe befitmmter
©runbelgentümer im einseinen erhöh* werben bürfen.
©elbftoerftänbltch fann bie ©<hä|unggfommiffton nicht
etroa ben bem perimeter iuggefamt überbunbeneu Koften=
anteil |erabfe^en; jte hat lediglich bag ©erljältntg ber
©elaftung ber einseinen ©erimeterpjlichtigen unter ftet) su
prüfen, ©rmäfjigt fie bag ©etreffntg etneg ©inselnen, fo
muß fte ben babureh entfte^enben lugfafl entroeber ein*
Seinen ober aßen übrigen ©erimetespftichtigen mîeberum
belaften.

®te ©dfjähunggfommiffton pat ihrem ©nifdjetbe oor=
gängig in bie örtlichen ©erhältniffe ©infid^t sn nehmen
unb |tebei ben Parteien unb öenjenigen ©runbeigen«
tümern, bie neu in ben perimeter einbesogen ober beren
©etreffniffe im einseinen erhöht merben foßen, ©elegen«
hett sur ©eltenbmadjung ihrer Qntereffen su geben. ®ie
©dfjähuttggfömmiffion wird bie ©efegehtgabe bem ®e*
Weinberat, bei ©taatgftraßen bem ©egterunggrat, unb,
fomeit fte ftdf) gegen beftimmte anbere ©cunbeigentümer
im oorermäfpten ©htne rietet, auch biefen sur SKnbrln»

gung fd^riftlid^er ©egenbemerfungen tnnert beftimmter
Srift gugujteflen haben. ®eggleid^en finb bie ©ehörben
wnb btefe ©runbeigentümer mit ben ©efurrenten su einem
«ugenfd^etn einsulaben unb ïjter in münblid^er ©erhanb«
[nng anzuhören. 3m übrigen foß bag Verfahren oor

©chätpnggfommiffion ein mögltdf)fi formfreieg fein.
®ie amtlichen Koften, bie infolge Anrufung einer ©<hah=

jmggfommiffion entfielen, finb oon biefer tn fad^gemä^er
«inmenbung ber bezüglichen Sßorfd^riften beg ©efetjeg über
®en 3ioilprose§ auf bie Parteien su oerlegen.

®er ©ntfc^etb ber ©dEjäüunggfommiffton fann tnnert
"ietsehn Sagen, oon ber Qufteßung an gerechnet, forno^l
nom ©emetnberat, bei ©taatgftrafjen oom iRegterunggrat,
n« au«h oon ben ©infprechern unb benjenigen ®runb=
Eigentümern, bie neu in ben ißerimetet einbesogen mur«
neu ober beren Söetreffniffe burch ben ©ntfd^etb im ein«

Seinen erhobt mürben, an bie fantonale Dberfchä^ungg«
fommiffton meftergesogen merben. ®ieg ^at burd^ fd^rift«
lid; begrünbete ©tagabe su gefc|e|en. ®ie @in|altung
ber Stefurgfrift unb bie ©c^riftlic^fcit finb ©ültigfettä«
erforbernig, mä^renb bie ^egrünbung ber ©ingabe, menn
eine folcbe felilt ober unsureithenfe erfd^eint, innert einer
oom ißräftbenten ber Dberfthahunggfommiffton anpfe§=
enbett serftörlichen grift oon oterselir; Sagen nachgeholt
werben fann.

Uber bie Drganifation ber fantonalen Dbetfcp^ungg«
fommiffton, bie abf«hlie^lidh entf^eibet, unb bag 2kt=
fahren oor ihr enthalten bie 3trt. 37—39 bie erforber«
li^e« tßorfdhriften.

Slrt. 37: „®ie fantonale Dberf«hä|unggfommtffton
befteht aug einem SRitglieb bei Kcntonggeri^teg, ba§
ben aSorfi^ führt, unb cut§ fec|g ©cdhocrftänbigen.

®a§ KantonSgert^i befteßt bie Dberf^ähunggfom«
mifficn für feine Imlg&auer unb mahlt ferner aug feiner
SRitte für bie gleidjje Slmtgbauer einen Sötgepräfibenten,
ber tm fyaße ber iöerhlnberung be§ Ißräftbenten beffen
Obliegenheiten ju beforgen bat."

Irt. 38: „gür bie einzelnen Streitfälle rntrb bie

Dberfd|ähungg!ommiffton aug bem Ißräftbenten unb groei

oon biefem unter Sîerûcfft^tigung ber erforberlidjen Ortg«
unb ©achfenntniffe s« begeichnenben ©adhoerftänbigen
ge&ilbet. ®ie Oberf«hähunggfommiffton amtet mit ober
ohne ©efretär. 3=ür ben Sluäftanö unb bie Iblefinung
ber SRitglieber ber Dberfdhähunggfommiffion gelten bieöe«
ftimmungen beg ©efe^eg betreffenb bie giöilredhtgpflege. "

Irt. 39: „gür bie Sehanblung ber an bie Ober«
fdhätsunggfommiffton meitergejogenen ©ntfdheibe ftnben
bie Sorfchriften oon §lrt. 34 biefeg @efe|eg unb bie 35e=

ftimmungen über ba§ ©erfahren oor ©eridhtgfommiffton
fadhgemä^e Inmenbung. ®ie Oberfdhü^unggfommiffton
entf^eibet aDidjile^uch- ©le ift befugt, auäj über ©treit«
fragen s« entfc|eiben, bie an [ich tn bie 3«pnbigfeit
ber orbentttdfjen ©eridfjte gehören mürben (©efianb oon
®ienftbarfeiten unb bergleis|en), wenn fte für bie ©eur«
teilung ber ©erimeterumgrengung ober beg Koftenoer«
teilerg oon ©ebeutung finb." (gortfehung folgt).

Solid MtfMtitt @cMdë°Sedoil
®ie ©inführung beg freiftehenben SBafferflofettg mit

®eru<hoerfchlu§, aug einem ©tficf fanitären SRaterial
(©telngut unb berglet^en) hergefießt, faßt ungefähr in
bag 3apt 1894, alfo oor girSa 33 Qahren.

®ie fanitären Ingenieure jener ßeit waren oon In«
fang an bemüht, biefem Apparat babutcïj ©ingang gu

oerfchaffen, baff fie ihn gu einer wirtlichen hggiemfcfjen
@inridE)tung gematteten. @te legten beg|alb oor aßen

®ingen SBert barauf, baß, um Énfteâungëgefahren oor«
gubeugen, bei ber ©enutpng eine ©erunreinigung ber
Klofettfdjole — bie nicht burch bie batauffolgenbe ©pü=
tung wieber grünblidh entfernt würbe — nidjt ©Iah
greifen tonnte.

HspitailSacSc, Eisenlacic
£b©l llsolleranslriefi filr Eetoo)

Sciiiffsiiilt, Jytestriclie
roh und geteert [5444

E. BECK, PüTiRLgm
Säcispappeire» «mtS TeeirprodlukSeCfafeiräk»

Kê« fchweiz. Hêà.'Zàsg („MMerAê'j

Für den Perimeterprozeß nach dem neuen Ent-
wurs gilt, daß der Kostenverteiler sowohl, wie die schon
vor dem Baubeginn erfolgte Perimsterumgrenzung wäh-
rend der Auflagefrist für den Kostenverteiler und die
Abrechnung an eine in jedem einzelnen Falle vom Re-
gierungsrat zu ernennende Schätzungskommission weiter
gezogen werden kann. Demnach ist das Perimetsrver-
fahren nicht mehr, wie heute, in zwei zeitlich geteilte und
vor verschiedenen Instanzen, dem Regiernngsrat und
dem ordentlichen Richter, durchzuführende Verfahren ge-
trennt. Die gleiche Schätzungskommission beurteilt die

zur gleichen Zeit zu erhebenden Einsprachen gegen die
Umgrenzung und die Kostenverteilung. Und zwar fällt
die Kommission ihr Urteil nach freiem Ermessen. Sie ist
also nicht an die Anträge der Parteien gebunden; es

gilt die Offiziell- und nicht die Verhandlungsmaxims.
Die Kommission ist insbesondere auch befugt, sowohl den
Umgrenzungsplan, als auch den Kostenverteiler Hinsicht-
lich solcher Grundstücke, bezüglich denen keine Einsprache
erhoben wurden, abzuändern, sosern durch die Erledigung
von Einsprachen für diese Grundstücke Unbilligkeiten ent-
stunden. Auf diese Weise ist auch der Regierungsrat
schon bisher bei der Erledigung von Perimeterkursen
verfahren. Es war dies notwendig, wenn nicht unbillige
und unter Umständen geradezu unsinnige Ergebnisse für
den abgeänderten Perimeter sich ergeben sollten. Hin-
fichtlich des Kostenverteilers soll die Kommission berech-
tigt sein, unter Umständen auch Einzelne — nicht, wie
bisher, nur den gesamten übrigen Perimeter — mit der
dem Kläger zugestandenen Ermäßigung zu belasten. Im
heutigen Perimeterprozeß kann nach gerichtlicher Praxis
nur auf Herabsetzung des eigenen Anteils, nicht aber auf
Vermehrung des Anteils eines bestimmten andern Peri-
meterpflichtigen geklagt werden. Diese Praxis ist ent-
schieden zu eng. Es sollen auch die Betreffnisse bestimmter
Grundeigentümer im einzelnen erhöht werden dürfen.
Selbstverständlich kann die Schätzungskommission nicht
etwa den dem Perimeter insgesamt überbundenen Kosten-
anteil herabsetzen; sie hat lediglich das Verhältnis der
Belastung der einzelnen Perimeterpflichtigen unter sich zu
prüfen. Ermäßigt sie das Betreffnis eines Einzelnen, so

muß sie den dadurch entstehenden Ausfall entweder ein-
zelnen oder allen übrigen Perimeterpflichtigen wiederum
belasten.

Die Schätzungskommission hat ihrem Entscheide vor-
gängig in die örtlichen Verhältnisse Einsicht zu nehmen
und hiebei den Parteien und denjenigen Grundeigen-
tümern, die neu in den Perimeter einbezogen oder deren
Betreffnisse im einzelnen erhöht werden sollen. Gelegen-
heit zur Geltendmachung ihrer Interessen zu geben. Die
Schätzungskommission wird die Rekurseingabe dem Ge-
meinderat, bei Staatsstraßen dem Regierungsrat, und,
soweit sie sich gegen bestimmte andere Grundeigentümer
im vorerwähnten Sinne richtet, auch diesen zur Anbrin-
gung schriftlicher Gegenbemerkungen innert bestimmter
Frist zuzustellen haben. Desgleichen sind die Behörden
und diese Grundeigentümer mit den Rekurrenten zu einem
Augenschein einzuladen und hier in mündlicher VerHand-
Ulng anzuhören. Im übrigen soll das Versahren vor
ver Schätzungskommisfion ein möglichst formfreies sein.
Die amtlichen Kosten, die infolge Anrufung einer Schatz-
uugskommisfion entstehen, sind von dieser in sachgemäßer
Anwendung der bezüglichen Vorschriften des Gesetzes über
den Zivilprozeß auf die Parteien zu verlegen.

Der Entscheid der Schätzungskommission kann innert
vierzehn Tagen, von der Zustellung an gerechnet, sowohl
vom Gemetnderat, bei Staatsstraßen vom Regierungsrat,
vis auch von den Einsprechern und denjenigen Grund-
Eigentümern, die neu in den Perimeter einbezogen wur-
den oder deren Betreffnisse durch den Entscheid im ein-

zelnen erhöht wurden, an die kantonale Oberschätz ungs-
kommission weitergezogen werden. Dies hat durch schrist-
lich begründete Eingabe zu geschehen. Die Einhaltung
der Rekurssrist und die Schristlichkeit sind Gültigkeits-
ersordernis, während die Begründung der Eingabe, wenn
sine solche fehlt oder unzureichend erscheint, innert einer
vom Präsidenten der Oberschatzungskommisston anzusetz-
enden zerstörlichen Frist von vierzehn Tagen nachgeholt
werden kann.

über die Organisation der kantonalen Oberschätzungs-
kommission, die abschließlich entscheidet, und das Ver-
fahren vor ihr enthalten die Art. 37—39 die ersorder-
lichen Vorschriften.

Art. 37: „Die kantonale Oberschätzungskommission
besteht aus einem Mitglied des Kantonsgerichtes, das
den Vorsitz führt, und aus sechs Sachverständigen.

Das Kantonsgericht bestellt die Oberschätzungskom-
Mission für seine Amisdaner und wählt ferner aus seiner
Mitte für die gleiche Amtsdauer einen Vizepräsidenten,
der im Falle der Verhinderung des Präsidenten dessen

Obliegenheiten zu besorgen hat."
Art. 38: „Für die einzelnen Streitfälle wird die

Oberschätzungskommission aus dem Präsidenten und Zwei
von diesem unter Berücksichtigung der erforderlichen Orts-
und Sachkenntnisse zu bezeichnenden Sachverständigen
gebildet. Die Oberschätzungskommission amtet mit oder
ohne Sekretär. Für den Ausstand und die Ablehnung
der Mitglieder der Oberschätzungskommission gelten die Be-
stimmungen des Gesetzes betreffend die Zwilrechtspflege. "

Art. 39: „Für die Behandlung der an sie Ober-
schätzungskommisfion weitergezogenen Entscheide finden
die Vorschriften von Art. 34 dieses Gesetzes und die Bs-
stimmungen über das Verfahren vor Gerichtskommisston
sachgemäße Anwendung. Die Oberschätzungskommission
entscheidet abschließlich. Sie ist befugt, auch über Streit-
fragen zu entscheiden, die an sich 'in die Zuständigkeit
der ordentlichen Gerichte gehören würden (Bestand von
Dienstbarkeiten und dergleichen), wenn sie für die Beur-
teilung der Perimeterumgrenzung oder des Kostenver-
testers von Bedeutung sind." (Fortsetzung folgt).

IM «WMM WMÄs-ZechM.
Die Einführung des freistehenden Wasserklosetts mit

Geruchverschluß, aus einem Stück sanitären Material
(Steingut und dergleichen) hergestellt, fällt ungefähr in
das Jahr 1394, also vor zirka 33 Jahren.

Die sanitären Ingenieure jener Zeit waren von An-
fang an bemüht, diesem Apparat dadurch Eingang zu
verschaffen, daß sie ihn zu einer wirklichen hygienischen
Einrichtung gestalteten. Sie legten deshalb vor allen
Dingen Wert darauf, daß, um Ansteckungsgefahren vor-
zubeugen, bei der Benutzung eine Verunreinigung der
Klosettschale — die nicht durch die darauffolgende Spü-
lung wieder gründlich entfernt wurde — nicht Platz
greifen konnte.

Lvsß ßÄW»« M UW

AàMàM» àîCBMâs
wti uns geteert
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f(|wet§. $««&»,i.-Scifmtg („Sfleifterbiaö®) Sir. 15

tuS biefern ©rimbe maren bei ben meifien betar*
tigen tpparaien bie ©itjgetegenheiten (polierter ©edel)
fo etagerietet, ba§ fie nach Venutjung felbfitatig in bie

f)öhe Kappten, am bei Vermenbung bet fllofettfchüffei
al§ Urinal ober tuSgufj eine Verunreinigung beS ©i^eS

p oerhüten.
©tefe etmaS unbequeme @inric|tung, bie e§ notraen»

big machte» ben ©it} bei ber Venutpng fefiphalten, hat
fic| nidE)t lange erhalten unb tourbe in öffentlichen 3ln=

flatten burch eine Vorfdjrift erfe|t» bte babin lautete»
bafj man gebeten fei, nac| ber Venutpng ben ©ihbecîel
aufpKappen.

tuf ber englifchen @efunbheifS=tuSfielIung im Qafyrg
1884 in Sonbon erhielt bie fühtenbe fanitüre Ingenieur «

firma Pennings bie golbene MebatHe für ein freifiehen»

nach MôglidSjîeit oorpbeugen, mürben anftatt beS ootlen
@it}êS ©i^badfen gemähtt, bie ben größeren ©eil bel
ÄlofettfpülranbeS fretlafjen. — tudf) baS Material biefer
©it}baden rourbe fo gemault, baf? eS eine leiste Stein»

Haltung ermöglichte, unb bie Vefeftigung fo oorgefehen,
ba§ eine faft fugenlofe Verbinbung biefer ©itjbacten mit
bem ©teingutïôrper jtattfanb.

Man îann nidfjt beftreiten, baf? bie fogenannten ©it}>
baden aus fugenlofem Material einen gemiffen Vorpg
gegenüber bem gefdhloffenen Sit} bebeuten. ©tefer Vor«
pg befiehl jebod) nur fo lange, all eine Verunreinigung

Slbb. 1. SksoeaHdjet an ber 38a»b Befeftigt.

beS aSafferKofett aus einem ©tfitf, beffen Vorteile rote

nadhftehenb befchrteben mürben: (tbbilbnng 1):
„©er bemegliehe ©it} gefiaitet eine ooUftänbigc gtei»

legung be§ jïIofettïôrperS unb erleichtert baburch bett
©ebraudf) beSfetben als Urinal ober tuSgufj. tnbere
Çoljteile aufer biefem fmb cermleöen, unb befit}t
btefe tnorbnung ben Vorteil, baf fich @d|jmut}teile irgenb
roeldjer trt an bem SKofettförper nicht anfammeln ïonnen.
©er bemegliehe ©ih oerhinbert bie Vefd|muhung beS

©itjeS unb ermöglich ben ganjen tpparat einmanbfrel
retnjuhalten." (tbbilbung QennitigSïaialog 62, gig. 1,
©ette 40.)

®S ift beïaitni, baf biefer bemegliehe ©it;, ber mit
feinem StücKeil an ber 2Banb beS tlofettraumeS befeftigt
mar, oerfctjiebene tbänberungen erlebt hat unb baf in
ber neueren ßeit bie Vefeftigung beS SKofettfit}eS bireît
auf bem freiftehenben fUofettför'per ftattfinbet (ftelje tb=
bilbung 2).

©tefer bemegliehe polierte ©oljfih hat natürlich auch
mandée Stachteile, namentlich bei einer unfachgemäfen
(rauhen) Vehanblnng in öffentlichen ©ebauben. — tu<h
bie Vorfdjtifi, baf ber ©it} nach Veanfpruchung aufge»
Kappt roirb, mirb nicht in allen gölten befolgt, fobaf
btefe tufKappbarîeit pm ©eil iHufoüfdh gemacht mirb.

tuS biefem ©runbe finb gabriîanten bap überge*

gangen, ben ©i|} mteber feft auf bem Älofettlörper p
befejltgen (tbbilbung 3) unb, um einer Verunreinigung

9IBB. 2. SBemeglid&er Sttogftfs am fftofettförper befeftigt.

biefer ©itjgetegenhett felbft nidtjt ftattfinbet. — ©er Vor»
teil oerfdhroinbet fofort, menn bie ülofettetnrid&tung als
Urinal ober tuSgup bernât mirb, unb eine grünbliche
beStnftjierenbe Steinigung nicht uorgenommen mirb. ©ine
ooBfornmene Steinigung — mte bei bem aufKappbaren
©it} — îann natürlich niemals oorgenommen roerben.
©te Verbinbung pnfst>en ©i^badten unb ©teingutförper
îann nie fo innig fein, baf nicht gugen beftehen, bie

Ibb. 3 geftmortierte ©ifcbadten,

Mnstr. schwekz. l.-Zà«g <„Nîeifterblatt^ Nr. 15

Aus diesem Grunde waren bei den meisten derar-
tigen Apparaten die Sitzgelegenheiten (polierter Deckel)
so eingerichtet, daß sie nach Benutzung selbsttätig in die

Höhe klappten, um bei Verwendung der Klosettschüssel
als Urinal oder Ausguß eine Verunreinigung des Sitzes
zu verhüten.

Diese etwas unbequeme Einrichtung, die es notwen-
dig machte, den Sitz bei der Benutzung festzuhalten, hat
sich nicht lange erhalten und wurde in öffentlichen An-
stalten durch eine Vorschrift ersetzt, die dahin lautete,
daß man gebeten sei, nach der Benutzung den Sitzdeckel
aufzuklappen.

Aus der englischen Gesundheits-Ausstellung im Jahre
1884 in London erhielt die führende sanitäre Ingenieur-
firma Jennings die goldene Medaille für ein freistehen-

nach Möglichkeit vorzubeugen, wurden anstatt des vollen
Sitzes Sitzbacksn gewählt, die den größeren Teil des
Klosettspülrandes freilassen. — Auch das Material dieser
Sitzbacken wurde so gewählt, daß es eine leichte Rein-
Haltung ermöglichte, und die Befestigung so vorgesehen,
daß eine fast fugenlose Verbindung dieser Sitzbacken mit
dem Steingutkörper stattfand.

Man kann nicht bestreikn, daß die sogenannten Sitz-
backen aus fugenlosem Material einen gewissen Vorzug
gegenüber dem geschlossenen Sitz bedeuten. Dieser Vor-
zug besteht jedoch nur so lange, als eine Verunreinigung

Abb. 1. Beweglicher Sitz an der Ward befestigt.

des Wasserklosett aus einem Stück, dessen Vorteile wie
nachstehend beschrieben wurden: (Abbildung 1):

„Der bewegliche Sitz gestattet eins vollständige Frei-
legung des Klosettkörpers und erleichtert dadurch den

Gebrauch desselben als Urina! oder Ausguß. Andere
Holzteile außer diesem Sitz sind vermieden, und besitzt

diese Anordnung den Vorteil, daß sich Schmutzteile irgend
welcher Art an dem Klosettkörper nicht ansammeln können.
Der bewegliche Sitz verhindert die Beschmutzung des

Sitzes und ermöglicht, den ganzen Apparat einwandfrei
reinzuhalten." (Abbildung Jenningskatalog 62, Fig. 1,
Seite 40.)

Es ist bekannt, daß dieser bewegliche Sitz, der mit
seinem Rückteil an der Wand des Klosettraumes befestigt
war, verschiedene Abänderungen erlebt hat, und daß in
der neueren Zeit die Befestigung des Klosettfitzes direkt
auf dem freistehenden Klosettkörper stattfindet (siehe Ab-
bildung 2).

Dieser bewegliche polierte Holzsitz hat natürlich auch
manche Nachteile, namentlich bei einer unsachgemäßen
(rauhen) Behandlung in öffentlichen Gebäuden. — Auch
die Vorschrift, daß der Sitz nach Beanspruchung aufge-
klappt wird, wird nicht in allen Fällen befolgt, sodaß
diese Aufklappbarkeit zum Teil illusorisch gemacht wird.

Aus diesem Grunde sind Fabrikanten dazu überge-

gangen, den Sitz wieder fest auf dem Klosettkörper zu
befestigen (Abbildung 3) und, um einer Verunreinigung

Abb. 2. Beweglicher Ringfitz am Klosettkörper befestigt.

dieser Sitzgelegenheit selbst nicht stattfindet. — Der Vor-
teil verschwindet sofort, wenn die Klosetteinrichtung als
Urinal oder Ausguß benutzt wird, und eine gründliche
desinfizierende Reinigung nicht vorgenommen wird. Eine
vollkommene Reinigung — wie bei dem aufklappbaren
Sitz — kann natürlich niemals vorgenommen werden.
Die Verbindung zwischen Sitzbacken und Steingutkörper
kann nie so innig sein, daß nicht Fugen bestehen, die

Abb. 3 Fsstmortierte Sitzbacksn.
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naturgemäß bte geetgnetfie Stufnaßmefieße für Unrein»
Einfetten btSben. SRidjt aßetn ©ßmiiß, fonbern Me un»
fußtbaren Safterien ttnb SranfßeitlMme feiert ftd^ gsotfc^ett
ben SSBulfien unb bem eigentlichen Älofettförper feft, unb
iönnen fetbft Bei grünbltcßfier ^Reinigung nicht entfernt
werben, 9tanientlicß in Reiten nett ©ptbewtkn ift Her auf*
msmtierte ©ipttde« ate tenïljeitetrSger anpfprecßen.
@1 ift nicht non bet §ar.b p weifen, baß feßr niete
Slaftectotgen auf biefe wttßpgiemfcße ©inricßtung prüct«
Zufüßren jinb. ®te ©efimbßettlbeßöröe in Lettin ßat
deswegen oorgefeßen,.-feie Stnroenbung oon birett auf«
montierten ©itjbate auf Stofettförpern genereß p »er*
Bieten unb aufîtappbare @iße oorzufcßteiben.

Stbb. 4. SSetocgïithe ©trader.

3)le befteSöfung eine! berarügen aufftappbaren <Stßel
ift bte in SBbitbung 4 oeranfcßaulicßte, Bei metier fteß
ber oorne unb ßinten geöffnete ßiingftß ooEftanbig auf»
Kappt unb baburß ermögticßt, aße butß bie Seimtfung
beanfprucßten Seite grünbllcßfi reinpßatten,

SHefer intereffante 2trti!et mürbe «ssl non ber @pe»

Zialßrtna Samberger, Seroi & ®o., 3üricß SC.»®.,

Qüricß, pr Serfügung gefteßt.

f>er Schwamm itw i)atife
feine Befeillöttttö,

(ftorrefponbenz.)

Qn tester 3ett hatten mir meßt'mall (Gelegenheit, auf
liefen ©egenftanb ßinzitroeifen. iRamentticß in beutfeßen

i^aßfcßriften roirb immer roieber auf ben böfen geinb
"et Sauten anfmerffam gemalt, ber unter Umftanben
«inem £>aul gemaltigen @<ßaben pfügen fann. 9ta<ß*
fteßenbe StngaBen ftnb ber Stuttgarter Sau^eitung eut»
kommen :

©tu oom |)au§fcßroamm (merulius lacrymeus) be»

faßenel Sauroerî, melier Strt es aitcß fein mag, ift feßr
!ßtimm bran, menu nicht rechtzeitig Ibßitfe geftfsaffen
wirb. S)ai ©ntfteßen bei |)au§f<ßroammel roirb nitßt

barauf prficfgefüßrt, baß man ungenügenb trodienel £>olz
»erbaute ober aber, baß bas Saitroer! fet6ft feinen ge*
nügenben ©tßuß gegen geueßtigfett aufwies. ®er f>au§=
feßroamm entwickelt fieß aus Sporen oon 0,01 mm SDurcß»

meffer, bie ißrerfettl eine bräunliche Färbung zeigen, Qtn
§otge eingefcßtoffene geueßtigfett, feueßte eingefcßtoffene
fticEenbe Suft, foroie SRanget an Suft unb Sicht im Serein
mit mäßiger SBärme üben in jebem gaße einen günfii»
gen ©influß auf bal SBacßltum unb ©ebeißen bei Sitze!
au!. Set 15 big 20 ©raö gebefßt er befonber! üppig
unb babei jieht er z» feiner ©rnäßrung nicht nur bie

pßanztitßen Stoffe au! bem |>otze ßetaul, fonbern führt
atssß eine feßneße unb grünbtieße 3erftörung ber irotz»
fafer ßetbei, ftirbt jebodj an ben aulgefogenen ©teßen
ab, unb bann erroedtt öa! jerftörte .ß>otz einen buttM»
braunen, trodenen unb zerbrßcMten ©inbruef ober ift mit
meßt ober weniger Querriffen beßaftet, Qn erfiesc Sinie
tritt ber .öaulfcßroamm era ben ©runbfeßroeßen, 5#'
bobe«, Sagerßötzern, ®leten unb Satten auf unb greift
»Ott b« au! feljr fdjneB um ficß- Stnfänglicß geigest ßcß

an ben erfranîten ©teßen Meine roeiße ißun!te, bie aß=

mäßtieß ZU großen fdßieimigen Steden zufammenßießen
ureb einen zartrootligen Inßug bitben, uro. fcßließtldj in
ein fetbenglünzenbel, fpinnengeroebeartige! fjabengeroebe

oon afeßgrauer Färbung unb mobrigen, gefunbßeltftßäb=
fl^en ©erusß überzugeßen, oon bem aße fRißen unb
©palten bei ^otze! bureßzogen roetben unb fdßtießtih
aiscß baâ anfljtießenbe SRauerroer! erfaßt roirb. äBer
ben ^aulfsßroamm refttol befeiügen miß, muß Me Sor--
au§fe|ungen, unter benen er entßanben iß, befeftigen,
mal rooß'l jumeift bie mangetßafte Stoßt' unb Suftzufußriß.

3tinäsßß entferne man fämtli^e oom ©cßroair.nt be»

faßenen §5tzer, au^ bal angrenzenbe SRauerroer!,, unb
beßtei^e teßtere! mit £eer, .Üarbotineum, ©oubron ufro.
SBetter ift baS gußbobenfüümateriat, bal mit ^itjen tn=

filtert ift, zu befettigen, ber SRauerpu^ abzufdßlagen, bie

gugen genügenb tief aulzuhaßen, gut trodnen zu loffett,
aßfäßig unter 3«bitfeaaßme einer füßqueße roie Söt»

tarope ufro., unb fpäter roie neu §u oerpußen. ©elbft=
oerftänbHcß müffen au^ Me gußbobenbretter, guß»
teißen, iRoßrbecten, $ürfutter, iffianbbefteibungen, forote

üfeerßaupt aße in ber SMße beßnbticßen ^oC'zteile ßer=

ausgenommen »erben. ®a§jenige ^otj, bal nodj niât
angeßectt iß, foßte man mit einem ©cßroammfeßußmittet,
roie oerbünnte ©eßroefetfäure, ©atpeterfäure, fatpeter»
faurem Quedfttber, Itaun, ©ßtorfaM, ^upferoitriot, Äocß'
falz, .tarbolfäure, farbotfaurem IRatron, üarbotineum
ufro. beßanbetn. ®ut beroäßrt ßat fteß aueß eine au§
250 g ^oeßfatz unb 180 g ©cßroefetfäure befteßenbe
Sauge. Studß petroleum fießt ein ©cßroammtötunglmittet
bar; boch ift bei beffen Stnroenbung große Söorfisßt am
ißlaße, ro'eit feuergefäßrtiiß. ©ine flcßere Ibtötung bei
ißitze! beroirft taîenfioe SSärme »on 35 bil 40° C, bie

etroa eine ©tunbe einroirfen muß. ©^ließtitß aber ift
bal SSerbrennen unb bal Sergraben ber Çolzteite außer»
orbenttieß roidßtig, roobei barauf z« roßten ift, ba_ß bie
babei befcßäftigten Arbeiter ißre roaßrenb ber Strbeit ge»

trageaen Meiber forgfäliig reinigen, um weitere Serfißtep»
pung ber ©ßroammfporen z" oetßlnbern. 3'^- Stulfüß'
rung geßören zuoertäfftge unb geroiffenßafte Irbeiter,
foroie eine facßoerjtänbige Sauauffißt.

Cokntafcl
f tRubstf ©ßneiöer, aRalcrmeißer fn

(3üriß), ßarb am 7. Quti im Sttter oon 56 Qaßren.

f 2tug. S«mtter»@taöter, @ß!offermeifter in @m»
menbïSfïc (Suzern), ßarb am 9. Quit im Itter oon
49 Qaßren,
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naturgemäß die geeignetste Ausnahmestelle für Unrein-
ltchkeiten bilden. Nicht allein Schmutz, sondern die un-
sichtbaren Bakterien und Krankheitskeime setzen sich zwischen
den Wülsten und dem eigentlichen Klosettkörper fest, und
können selbst bei gründlichster Reinigung nicht entfernt
werden. Namentlich in Zeiten Non EMeMim ist Ver auf-
montierte SWsà als KmnkHsWtrag« anzusprechen.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß sehr viele
Ansteckungen auf diese unhygienische Einrichtung zurück-
zuführen sind. Die GsstmdheitsbehZrde in Berlin hat
deswegen vorgesehen, die Anwendung von direkt auf-
montierten Sitzbacken auf Klofettkörpern generell zu ver-
bieten und aufklappbare Sitze vorzuschreiben.

Abb. 4. Bewegliche Sitzbacke?.

Die beste Lösung eines derartigen aufklappbaren Sitzes
ist die in Abbildung 4 veranschaulichte, bei welcher sich
der vorne und hinten geöffnete Ringsitz vollständig auf-
klappt und dadurch ermöglicht, alle durch die Benutzung
beanspruchten Teile gründlichst ràzuhalten.

Dieser interessante Artikel wurde uns von der Spe-
zialfirma Bamberger, Leroi à Co., Zürich A.-G.,
Zürichs zur Verfügung gestellt.

Ver Sch'WKMM iM >

Nnö sàe VesSitigîmg.
(Korrespondenz.)

In letzter Zeit hatten wir mehrmals Gelegenheit, auf
diesen Gegenstand hinzuweisen. Namentlich in deutscheu
Fachschriften wird immer wieder auf den bösen Feind
der Bauten aufmerksam gemacht, der unter Umständen
àêm Haus gewaltigen Schaden zufügen kann. Nach-
stehende Angaben sind der Stuttgarter Bauzeitung ent»
kommen:

Ein vom Hausfchrvamm (merulius iaei^mous) be-
lallen es Bauwerk, welcher Art es auch sein mag, ist sehr
îchlimm dran, wenn nicht rechtzeitig Abhilfe geschaffen
wird. Das Entstehen des Hausschwammes wird nicht

darauf zurückgeführt, daß man ungenügend trockenes Holz
verbaute oder aber, daß das Bauwerk selbst keinen ge-
nügenden Schutz gegen Feuchtigkeit aufwies. Der Haus-
schwamm entwickelt sich aus Sporen von 0,04 mm Durch-
mesfer, die ihrerseits eine bräunliche Färbung zeigen. Im
Holze eingeschlossene, Feuchtigkeit, feuchte eingeschlossene
stickende Lust, sowie Mangel an Luft und Licht im Verein
mit mäßiger Wärme üben in jedem Falle einen günsti-
gen Einfluß aus das Wachstum und Gedeihen des Pilzes
aus. Bei 15 bis 20 Grad gedeiht er besonders üppig
und dabs? zieht er zn seiner Ernährung nicht nur die

pflanzlichen Stoffe aus dem Holze heraus, sondern führt
auch sine schnelle und gründliche Zerstörung der Holz-
safer herbei, stirbt jedoch an den ausgesogenen Stellen
ab, und dann erweckt das zerstörte Holz àen dunkel-
braunen, trockenen mid zerbröckelte» Eindruck oder ist mit
mehr oder weniger Querrisssn behastet- In erster Linie
tritt der HausschwaMM au den Grnndschwellsn. Fuß-
böden, Lagerhölzern. Dielen und Balken aus und greift
von d« aus sehr schnell um sich. Anfänglich zeigen sich

au den erkrankten Stellen kleine weiße Punkts, die all-
Mählich zu großen schleimigen Flecken zusammenfließen
und einen zartwolligen Anfing bilden, um schließlich in
à seidêNglânzeàs, spwMNgêwàartiges Fadengewebe
von aschgrauer Färbung und modrigen, gesundheitschäd-
lichen Geruch überzugehen, von dem alle Ritzen und
Spalten des Holzes durchzogen werden und schließlich
such das anschließende Mauerwerk erfaßt wird. Wer
den Hausschwamm restlos beseitigen will, muß die Vor-
auêsetzungêîî, unter denen er entstanden ist, beseitigen,
was wohl zumeist die mangelhafte Licht- und Luftzufuhr ist.

Zunächst entferne man sämtliche vom Schwamm be-

sakenen Hölzer, auch das angrenzende Mauerwerk, und
beftreiche letzteres mit Teer, Karbolinevm, Goudron usw.
Weiter ist das Fußbodensüllmaterial, das mit Pilzen in-
fiztert ist, zu beseitigen, der Mauerputz abzuschlagen, die

Fugen genügend tief auszukratzen, gut trocknen zu lassen,

allfällig unter Zuhilfenahme einer Hitzquelle wie Löt-
lampe usw., und später wie neu zu verputzen. Selbst-
verständlich müsse« auch dis Fußbodenbretter, Fuß-
leiste», Rohrdecken, Türfmtsr, WanddeWdungen, sowie
überhaupt alle in der Nähe befindlichen Holztsile her-
ausgenommen werden. Dasjenige Holz, das »och nicht
angesteckt ist. sollte man mit einem Schwammschutzmittel,
wie verdünnte Schwefelsäure, Salpetersäure, salpeter-
saurem Quecksilber, Alaun. Chlorkalk, Kupfervitriol, Koch-
salz, Karbolsäure, karbolsaurem Natron, Karbolinemn
usw. behmidà Gut bewährt hat sich auch eine aus
250 Z Kochsalz und 180 Z Schwefelsäure bestehende

Lauge. Auch Petroleum stellt ein Schwammtötungsmittel
dar; doch ist bei dessen Anwendung große Vorsicht am
Platze, weil feuergefährlich. Eine sichere Abtötung des

Pilzes bewirkt intensive Wärme von 35 bis 40° Q die

etwa eine Stunde einwirken muß. Schließlich aber ist
das Verbrennen und das Vergraben der Holzteile außer-
ordentlich wichtig, wobei darauf zu achten ist, daß die
dabei beschäftigten Arbeiter ihre während der Arbeit ge-

tragenen Kleider sorgfältig reinigen, um weitere Vsrschlep-
pung der Schwammsporen zu verhindern. Zur Aussüh-
rung gehören zuverlässige und gewissenhafte Arbeiter,
sowie eine sachverständige Bauaufsicht.

TâNàfâ
st Rudolf Schneider, Malermeister in Wetzikon

(Zürich), starb am 7. Juli im Alter von 56 Jahren.
st Aug. Bnmner-Stadler, Schlofsermeister in Em-

menbrLcke (Luzern), starb am 9. Juli im Alter von
49 Jahren.
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